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Bebauungsplan Nr. 1002 „Josefsring / Freiheitsstraße / Eichenstraße“  
- Textliche Festsetzungen - 
 
I. Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1. Art der baulichen Nutzung  

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 1 und 6a BauNVO 

 
1.1 Urbanes Gebiet (MU) 

In den urbanen Gebieten MU 1 und MU 2 sind die gemäß § 6a Abs. 2 BauNVO allgemein zuläs-
sigen Nutzungen: 

- Einzelhandelsbetriebe (Nr. 3) mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Kernsortimenten ge-
mäß der vom Rat der Stadt Viersen am 15.11.2022 beschlossenen Viersener Sortimentsliste ge-
mäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig. 
Die Viersener Sortimentsliste ist auf der Planurkunde abgedruckt. 
 
In den urbanen Gebieten MU 1 und MU 2 sind die gemäß § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen: 

- Vergnügungsstätten (Nr. 2) 
- Tankstellen (Nr. 3) 

gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 
 

2. Maß der baulichen Nutzung 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
 

2.1 Grundflächenzahl 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 und 19 BauNVO 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Festsetzung im Plan über die Grundflächenzahl 
(GRZ), die Geschossflächenzahl (GFZ) sowie die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) bauli-
cher Anlagen bestimmt.  

 
Die zulässige Grundfläche in den urbanen Gebieten MU 1 und MU 2 darf die zulässige Grundflä-
che durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu einer 
Grundflächenzahl von insgesamt 0,8 überschreiten. 

 
2.2 Abweichende Bauweise (a) 

§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 Abs. 4 BauNVO 
 
In dem urbanen Gebiet MU 1 gilt die offene Bauweise mit der Abweichung, dass Gebäudelängen 
über 50 m zulässig sind. 
 
Die abweichende Bauweise gilt sowohl für Einzelgebäude als auch zusammenhängende Gebäu-
degruppen. 
 

2.3 Höhe baulicher Anlagen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO 
 
In dem urbanen Gebiet MU 1 ist die Höhe baulicher Anlagen durch eine maximale Gebäude-
höhe (GH) in Metern über Normalhöhen-Null (m ü. NHN) festgesetzt. Als Gebäudehöhe gilt der 
oberste Gebäudeabschluss einschließlich Attika.  
 

2.4 Technische Aufbauten 
 
Eine Überschreitung der in m ü. NHN festgesetzten maximalen Gebäudehöhe durch technisch 
notwendige Aufbauten wie Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Be- und Entlüftungsanlagen, Auf-
zugsbauten, Treppenaufgänge, Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie darf die jeweilige 
tatsächliche Gebäudehöhe bis zu einer Höhe von maximal 2 m überschreiten. 
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Auf den Dachflächen müssen technisch notwendige Aufbauten jeweils von der Außenkante min-
destens um das Maß ihrer Höhe von der Gebäudekante des darunterliegenden Geschosses zu-
rücktreten. Hiervon ausgenommen sind Anlagen zur Nutzung der Solarenergie. 

 
3. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12, 14 und 23 Abs. 5 BauNVO 

 
Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze sind in-
nerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie in den dafür zeichnerisch festgesetzten Flä-
chen (St) zulässig. 
 

3.1 Nebenanlagen 
 
Nebenanlagen (wie z.B. Abfallsammelbehälter) sind gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Hiervon ausgenommen sind Anlagen und Lad-
einfrastruktur für Elektromobilität sowie Fahrradabstellplätze. 

  
3.2 Einfahrtbereiche  

Eine Ein- und Ausfahrt ist nur innerhalb des zeichnerisch festgesetzten Einfahrtsbereichs zuläs-
sig. 
 

4. Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 
§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 

  
Bei der Errichtung, Erweiterung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden sind nach 
außen abschließende Bauteile von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen nach DIN 4109 (2018-
1) zum Schutz vor einwirkenden Lärm so auszuführen, dass sie die Anforderungen an das ge-
samte bewertete Bau-Schalldämm-Maß R´w,ges gemäß DIN 4109-1 (2018-1) erfüllen: 
 
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R´w,ges der Außenbau-
teile von schutzbedürftigen Räumen ergeben sich aus der Differenz zwischen dem jeweiligen 
maßgeblichen Außenlärmpegel La und dem maximal zulässigen Innenraumpegel anhängig von 

der jeweiligen Raumart (KRaumart). 

 

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungs-

stätten  

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches 

 
Fenster von nachts genutzten Räumen (i.d.R. Schlaf- und Kinderzimmer), in denen der A-bewer-
tete Außengeräuschpegel Lm >50 dB(A) überschritten wird, sind zu Lüftungszwecken mit einer 
schalldämmenden Lüftungseinrichtung auszustatten. 
 
In den gekennzeichneten Bereichen mit Beurteilungspegeln größer 64 dB(A) tags sind Außen-
wohnbereiche wie Terrassen oder Balkone ohne zusätzliche schallabschirmende Maßnahmen 
nicht zulässig. Als schallabschirmende Maßnahme kann die Anordnung der Außenwohnbereiche 
im Schallschatten der jeweils zugehörigen Gebäude auf den lärmabgewandten Seiten oder die 
Anordnung von Lärmschutzwänden oder Nebengebäuden im Nahbereich verstanden werden.  
 
Beim Einsatz von schallabschirmenden Maßnahmen müssen diese übe ein flächenbezogenes 
Maß von mindestens 10kg/m² [DIN ISO 9613-2] bzw. ein bewertetes Schalldämm-Maß R´w von 
mindestens 25dB [VDI 2720-1] verfügen. Darüber hinaus müssen die schallabschirmenden Maß-
nahmen eine geschlossene Oberfläche ohne offene Spalten oder Fugen aufweisen. 
 
Abweichungen von den o.g. Festsetzungen zur Lärmvorsorge sind mit entsprechendem schall-
technischen Nachweis über gesunde Wohn- und Aufenthaltsbereiche zulässig. 

 
Hinweis: Die in der Planzeichnung dargestellten Isophonen-Linien beruhen auf der freien Schal-
lausbreitung. 
 

5. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a) BauGB 
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5.1 Baumpflanzungen  

 
Bei der Errichtung von offenen Stellplatzanlagen ist je angefangene fünf Stellplätze mindestens 
ein Baum gemäß der Pflanzliste A zu pflanzen. Die Bäume sind nach der Pflanzung gärtnerisch 
zu entwickeln und dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. Je Einzelbaum 
ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 6 m² und ein Wurzelraumvolumen von 12 m³ 
vorzusehen. Die Baumscheiben sind gegen Überfahren zu schützen. 
 
Stellplätze auf Stellplatzsammelanlagen sind mit Rasenfugenpflaster herzustellen. 
 

5.2 Dachbegrünung 
 
Nutzbare Dachflächen sind mindestens mit einer extensiven Dachbegrünung unter Einbringung 
einer Substratschicht von mindestens 10 cm Stärke zu versehen. Als nutzbare Dachflächen gel-
ten Dachflächen abzüglich technischer Aufbauten, Aufzugsüberfahrten, Treppenhäuser, Licht-
kuppeln etc. 
 
Die Dachbegrünung ist dauerhaft zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

 

II.  Landesrechtliche Festsetzungen 
 
1. Einfriedungen 

(§ 89 Abs. 1 BauO NRW) 
 

In den urbanen Gebieten MU 1 und MU 2 sind entlang der Signatur zur Herrichtung von Einfrie-
dungen (siehe zeichnerische Festsetzungen gem. § 89 BauO NRW) Einfriedungen in Form He-
cken (z.B. Hainbuche, Liguster, Buche) oder als Stabgitter- bzw. Maschendrahtzaun, ohne zu-
sätzliche Sichtschutzelemente, einschließlich einer Hinterpflanzung durch Laubholzhecken oder 
einer flächigen Begrünung aus Schling- oder Kletterpflanzen (z.B. Wein, Blauregen, Knöterich) 
herzustellen.  
Die Höhe der Stabgitter- bzw. Maschendrahtzäune darf maximal der Höhe der Bepflanzung 
entsprechen. 

  

 
III. Hinweise  

Artenschutz 

Baufeldfreimachung 
Rodungen, starke Rückschnitte und Räumungen des Baufelds sind in der Zeit vom 1. Oktober 
bis 28./29. Februar des Folgejahres durchzuführen.  
 
Vogelschutz in Bezug auf Glasfronten und Fenster 
Alle Vogelarten (planungsrelevant, wie nicht planungsrelevant) können bezüglich Vogelschlags 
an Glasflächen betroffen sein. Daher ist bei der Realisierung der neuen Bebauung auf diesen 
Belang zu achten. Bei Realisierung von Glasfassaden sind zur Vermeidung von Vogelkollisionen 
an Glasscheiben aktuelle Leitfäden und Veröffentlichungen zu diesem Thema in den Architekten-
entwürfen zu berücksichtigen. Folgende Unterlagen können empfohlen werden: „Vogelfreundli-
ches Bauen mit Glas und Licht“ (SCHWEIZERISCHE VOGELWARTE 2012), „Vogelschlag an 
Glas“ (BUND NRW 2015), „Vogelanprall an Glasflächen - geprüfte Muster“ (WIENER UMWELT-
ANWALTSCHAFT 2014), „Handlungsleitfaden Artenschutz an Glasflächen zur Vermeidung von 
Vogelkollisionen“ (NABU DRESDEN-MEIßEN E. V. 2021) und „Vermeidung von Vogelverlusten 
an Glasscheiben“ (LÄNDERARBEITSGEMEIN-SCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (LAG 
VSW) 2021). Allen Veröffentlichungen gemeinsam ist, dass eine Kollision von Vögeln an Glasflä-
chen durch geeignete Markierungen, Folien, Blenden, etc. vermieden wird. 
 
Kampfmittel 
Es wird empfohlen, vor Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie Rammar-
beiten, Pfahlgründungen etc. eine Sicherheitsüberprüfung durchzuführen. Sämtliche Arbeiten 
sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustellen, sobald im Boden auf Widerstand 
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gestoßen wird. In diesem Falle ist umgehend der Kampfmittelbeseitigungsdienst NRW zu be-
nachrichtigen. 

 
Bodendenkmalpflege 
Im Plangebiet sind nach derzeitigem Erkenntnisstand keine Bodendenkmale bekannt.  
Bei Bodenbewegungen auftretende, archäologische Bodenfunde und Befunde oder Zeugnisse 
tierischen und pflanzlichen Lebens aus urgeschichtlicher Zeit sind gemäß dem Gesetz zum 
Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land Nordrhein-Westfalen (Denkmalschutzgesetz – 
DSchG) vom 11.03.1980 der Unteren Denkmalpflege der Stadt Viersen oder dem LVR-Amt für 
Bodendenkmalpflege im Rheinland unmittelbar zu melden. Bodendenkmal und Entdeckungs-
stätte sind zunächst unverändert zu erhalten. Besonders zu beachten sind die §§ 15 und 16 
Denkmalschutzgesetz NW.  
 
Erdbebengefährdung 
Das Plangebiet ist der Erdbebenzone/geologischen Untergrundklasse 1/T zuzuordnen.  
 
Auf die Berücksichtigung der Bedeutungskategorien für Bauwerke gem. DIN 4149:2005 bzw. Be-
deutungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998 und der jeweils entsprechenden Bedeu-
tungsbeiwerte wird hingewiesen.  
 
Zur Planung und Bemessung spezieller Bauwerkstypen müssen die Hinweise zur Berücksichti-
gung der Erdbebengefährdung der jeweils gültigen Regelwerke beachtet werden. Hier wird oft 
auf die Einstufung nach DIN 4149:2005 zurückgegriffen.  
 
Verwendung von Mutterboden 
Nach § 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Änderung von baulichen 
Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung zu 
schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu lagern und spä-
ter wieder einzubauen. 
 
Lärmimmissionen 
Das Plangebiet und dessen Umfeld wird aufgrund der teils unmittelbaren Nachbarschaft aus 
Wohnen und Gewerbe mit entsprechenden Immissionen belastet; die schalltechnischen Orien-
tierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) werden überschritten. 
Aufgrund der bestehenden Gewerbe- und Verkehrslärmimmissionen wird auf die Lärmvorbelas-
tung es Plangebietes hingewiesen. 
Innerhalb des Bebauungsplanes werden entsprechende passive Maßnahmen zum Schallschutz 
festgesetzt. 

 
Starkregengefährdung 
Bei extremen Starkregen sind Wasserhöhen von bis zu 1,0 m möglich. Dies ist den Gefahren-
hinweisen zu Starkregen für das Gebiet Nordrhein-Westfalen Starkregenhinweiskarte NRW) 
des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie zu entnehmen. Im Zuge des Baugenehmi-
gungsverfahrens ist ein Überflutungsnachweis entsprechend der DIN 1986-100 durchzuführen. 
 
Einfriedungen 
Bei nicht Vollausnutzung des im Bebauungsplan festgesetzten Baufensters ist das Grundstück 
entlang öffentlicher Verkehrsflächen an der Grenze zum öffentlichen Straßenraum mit einer He-
ckenbeplanzung von mind. 1,00 m Höhe einzufrieden (siehe hierzu textliche Festsetzung zu 
Einfriedungen (II. 1.). 

DIN-Normen und andere Normen und Richtlinien 

Die in dieser Satzung in Bezug genommenen DIN-Normen sind zu beziehen über die Beuth- 
Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin. Sie können zudem bei der Bauaufsicht der 
Stadt Viersen, Bahnhofstraße 23–29, eingesehen werden. 
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IV. Viersener Sortimentsliste  

 

„Viersener Sortimentsliste“ – Zuordnung der Sortimente nach der Systematik                

der Wirtschaftszweige (WZ 2008) 

 

Zentren- und nahversor-
gungsrelevante Sortimente 
(abschließende Liste) 

WZ-Nr. 
nach WZ 
2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Nahrungs- und Genussmittel 
(inkl. Reformwaren, Backwa-
ren, Fleischwaren, Tabakwa-
ren und Getränke) 

WZ 47.2 
 
WZ 47.11 

Einzelhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Ge-
tränken und Tabakwaren 
Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrich-
tung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Ta-
bakwaren 

Gesundheits- und Körperpfle-
geartikel (inkl. Drogerie- und 
Parfümeriewaren, Wasch-/ 
Putz- und Reinigungsmittel)  

WZ 47.75 
 
WZ 47.78.9  

Einzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und Kör-
perpflegemitteln; 
Sonstiger Einzelhandel a. n. g. (in Verkaufsräumen) 
(daraus nur Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel) 

pharmazeutische Artikel 
(Apothekerwaren) 

WZ 47.73  Apotheken 

Schnittblumen WZ 47.76.1  Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und 
Düngemitteln (daraus nur Schnittblumen) 

Zeitungen / Zeitschriften WZ 47.62.1  Einzelhandel mit Zeitschriften und Zeitungen  

      

Zentrenrelevante  
Sortimente (abschließende 
Liste) 

WZ-Nr. 
nach WZ 
2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Bekleidung / Wäsche WZ 47.71 Einzelhandel mit Bekleidung (außer Sportbekleidung) 

Schuhe / Lederwaren (Koffer, 
Taschen) 

WZ 47.72 Einzelhandel mit Schuhen und Lederwaren (außer 
Sportschuhe) 

Glas / Porzellan / Keramik WZ 47.59.2 Einzelhandel mit keramischen Erzeugnissen 
und Glaswaren 

Haushaltswaren WZ 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen 
a. n. g. (außer Lampen und Leuchten 
und Sicherheitssysteme) 

Haus- und Heimtextilien (inkl. 
Stoffe, Gardinen, Haus- und 
Tischwäsche) 

WZ 47.51 
 
 
 
WZ 47.53 

Einzelhandel mit Textilien (daraus nur Dekorations- und 
Möbelstoffen, dekorative Decken und Kissen, Stuhl- 
und Sesselauflagen u. Ä. sowie Haus- und Tischwä-
sche und Bettwaren) 
Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbe-
lägen und Tapeten (daraus nur Vorhänge und Gardi-
nen) 

Bücher WZ 47.61 Einzelhandel mit Büchern 

Papier / Bürobedarf / 
Schreibwaren 

WZ 47.62.2 Einzelhandel mit Schreib- und Papierwaren, 
Schul- und Büroartikeln 

Bastelartikel / Künstlerbedarf WZ 47.78.9 Sonstiger Einzelhandel a.n.g. (in Verkaufsräumen) (dar-
aus nur Bastelartikel und Künstlerbedarf) 

medizinische, orthopädische 
Artikel (inkl. Sanitätswaren) 

WZ 47.74 Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Ar-
tikeln (ohne pharmazeutische Artikel, Arzneimittel und 
akustische Artikel)  
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optische und akustische Ge-
räte 

WZ 47.78.1  
WZ 47.78.2  
 
WZ 47.74 

Augenoptiker 
Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen 
(ohne Augenoptiker) (daraus nur optische Erzeugnisse) 
Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Ar-
tikeln (hier nur akustische Artikel) 

Spielwaren WZ 47.65 Einzelhandel mit Spielwaren 

Sportbekleidung, Sport-
schuhe, Sportartikel (ohne 
Angelartikel, Campingartikel, 
Fahrräder und Zubehör, 
Jagdartikel, Reitartikel und 
Sportgroßgeräte) 

WZ 47.64.2  
 
 
WZ 47.71 
 
WZ 47.72.1 

Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne An-
gelartikel, Campingartikel, Fahrräder und Zubehör, 
Jagdartikel, Reitartikel und Sportgroßgeräte) 
Einzelhandel mit Bekleidung (daraus nur Sportbeklei-
dung) 
Einzelhandel mit Schuhen (daraus nur Sportschuhe) 

Uhren, Schmuck WZ 47.77 Einzelhandel mit Uhren und Schmuck 

Unterhaltungs- und Kommu-
nikationselektronik, Compu-
ter, Foto 

WZ 47.4 
 
WZ 47.63 
WZ 47.78.2 

Einzelhandel mit Geräten der lnformations- und Kom-
munikationstechnik 
Einzelhandel mit bespielten Ton- und Bildträgern 
Einzelhandel mit Foto- und optischen Erzeugnissen 
(ohne Augenoptiker) (daraus nur Foto-, Kino- und Pro-
jektionsgeräte) 

Elektrokleingeräte (Haus-
haltsgeräte, wie Mixer, Bü-
geleisen, Staubsauger)  

WZ 47.54 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (daraus 
nur Elektrokleingeräte) 

Antiquitäten (Kleinmöbel), 
Kunstgegenstände  

WZ 47.79.1 
 
WZ 47.78.3 

Einzelhandel mit Antiquitäten (daraus nur Kleinmöbel) 
und antiken Teppichen 
Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstge-
werblichen Erzeugnissen, Briefmarken, Münzen und 
Geschenkartikeln (außer Sammelbriefmarken 
und -münzen) 

Musikalien   WZ 47.59.3 Einzelhandel mit Musikinstrumenten 
und Musikalien 

Briefmarken, Münzen   WZ 47.78.3 Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstge-
werblichen Erzeugnissen, Briefmarken, Münzen und 
Geschenkartikeln (daraus nur Sammelbriefmarken und 
-münzen) 

Handarbeitsartikel, Strickwa-
ren, Kurzwaren  

WZ 47.51 Einzelhandel mit Textilien (daraus nur Kurzwaren, Aus-
gangsmaterial für Handarbeiten) 

      
  

Nicht-zentrenrelevante Sor-
timente (nicht abschlie-
ßende Liste) 

WZ-Nr. 
nach WZ 
2008 

Bezeichnung nach WZ 2008 

Fahrräder und Zubehör WZ 47.64.1 Einzelhandel mit Fahrrädern, Fahrradteilen 
und -zubehör 

Lampen / Leuchten WZ 47.59.9 Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen 
(daraus nur Lampen und Leuchten) 

KFZ-/ Motorradzubehör WZ 45.32 
WZ 45.4 

Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 
Handel mit Krafträdern, Kraftradteilen und -zubehör; In-
standhaltung und Reparatur 
von Krafträdern (daraus nur Kraftradteile und -zubehör) 

Kinderwagen / Kindersitze WZ 45.32 
 
WZ 47.78.9 

Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör (dar-
aus nur Kindersitze) 
Sonstiger Einzelhandel a. n. g. (daraus nur Kinderwa-
gen) 

Zooartikel (inkl. lebende 
Tiere) 

WZ 47.76.2 Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden 
Tieren (daraus nur Zooartikel und lebende Tiere) 
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Tiernahrung WZ 47.76.2 Einzelhandel mit zoologischem Bedarf und lebenden 
Tieren (daraus nur Futtermittel für Haustiere) 

Campingartikel WZ 47.64.2 Einzelhandel mit Sport- und Campingartikeln (ohne 
Campingmöbel) (daraus nur Campingartikel) 

Elektrogroßgeräte (sog. 
„weiße Ware“ wie Kühl-
schränke, Herde, Waschma-
schinen) 

WZ 47.54 Einzelhandel mit elektrischen Haushaltsgeräten (daraus 
nur Elektrogroßgeräte) 

Möbel (inkl. Büromöbel, Kü-
chenmöbel), Matratzen 

WZ 47.51 
WZ 47.59.1 

Einzelhandel mit Textilien (daraus nur Matratzen) 
Einzelhandel mit Wohnmöbeln (auch Büro- und Kü-
chenmöbel) 

Antiquitäten (Großmöbel), 
Kunstgegenstände 

WZ 47.79.1 
 
WZ 47.78.3 

Einzelhandel mit Antiquitäten (nur Großmöbel) und anti-
ken Teppichen 
Einzelhandel mit Kunstgegenständen, Bildern, kunstge-
werblichen Erzeugnissen, Briefmarken, Münzen und 
Geschenkartikeln (außer Sammelbriefmarken und -
münzen) 

Baumarktsortimente (u. a. Ei-
senwaren, Farben, Tapeten, 
Bodenbeläge (z. B. Fliesen, 
Laminat, Teppiche (ohne 
handgefertigte Teppiche)), 
Werkzeuge, Sanitärartikel) 

WZ 47.52 
 
WZ 47.53 
 
 
WZ 47.59.9 

Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und 
Heimwerkerbedarf 
Einzelhandel mit Vorhängen, Teppichen, Fußbodenbe-
lägen und Tapeten (außer Vorhänge und Gardinen und 
handgefertigte Teppiche) 
Einzelhandel mit Haushaltsgegenständen a. n. g. (dar-
aus nur Sicherheitssysteme) 

Gartenmarktsortiment (u. a. 
Gartengeräte, Topfpflanzen, 
Düngemittel, Pflanzgefäße) 

WZ 47.76.1 
  
WZ 47.78.9 

Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Sämereien und 
Düngemitteln (außer Schnittblumen) 
Sonstiger Einzelhandel a. n. g. (daraus nur garten-
marktspezifische Kernsortimente wie Gartenhäuser 
etc.) 

Quelle: CIMA Einzelhandelsstrukturkonzept Stadt Viersen (Fortschreibung 2020); 2022, S. 245 

 
 
 
 

V. Pflanzliste 

 
Die Pflanzmaßnahmen sind mit der Stadt Viersen abzustimmen. 
 
Pflanzliste A 

 
Bäume im Bereich von geplanten Stellplätzen: 
 
Feldahorn    Acer campestre 'Elsrijk' 
Säulenförmiger Spitzahorn  Acer platanoides 'Columnare' 
Spitzahorn    Acer platanoides 'Olmsted' 
Schmalkroniger Rotahorn  Acer rubrum 'Armstrong' 
Baumhasel, Türkische Hasel  Corylus colurna 
Hopfenbuche    Ostrya carpinifolia 
Amerikanische Stadtlinde  Tilia cordata 'Rancho' 
Schmalkronige Stadtulme  Ulmus x hollandica 'Lobel' 
 
Pflanzqualität: Hochstamm m. Ballen, 3-fach verpflanzt, StU 12 – 18 cm gemessen in 1 m Höhe 
 
Für den Fall das die klimatischen Verhältnisse geänderte Ansprüche an Baum und Standort er-
fordern, sind Ausnahmen von der Pflanzliste möglich. 
 


